
Kundmachung

über die Ausschreibung der Wahl des Jagdausschusses

Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet

... .......Obertautend.orferamt ...

die Gemeinde(n) .....

dieKatasrratsemeinde(n)...... OPg$3.11!e1$.ofe.lqml

Teile der Katastralgemeinde(n)

wird rür s-qnnlgg ...... , den 2-6 Mai

schrieben.

Die $timmabsabe findet an diesem Tase in S!, LeonhSld g.m Horgruva]d

rifllglplgl7. .. . ...... (straße, Hausnummerl ..l....

während der Zeit ror ...9Qr00....... .. uhr tis ...1.1.,90-.......... uhr start.

ms/D.*
Angesch am:

Abgenommen am:

Formblatt 1

12. Februar 2024 6, S,bar.rs,t
{

, umfassend

im Hause

ln den Jagdausschuss sind Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen,

Wahlvorschläge für die Jagdausschusswahl sind spätestens am einundzwanzigsten Tag

nach der verlautbarung der tYahlkundmachung, das ist bis zum . . !. .Y.aff .........2024. .,

12 Uhr bei dem unterzeichneten Bürgermeister schriftlich einzubringen. Verspätet einge-

brachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder UYahlvorschlag muss die im g 6

Abs. 2 der NÖ Jagdausschuß-lYahlordnung, LGBI. 65O1, aufgezählten Angaben enthalten.

Die für die Wahl des Jagdausschusses zugelassenen Wahlvorschläge werden während der

letzten drei Tage vor Beginn derWahthandlung, das ist "o- ..?9,.M?.i.?9?!.. ...... bis

einschließti"r, .. ...29:.M?i. 2o?4.......,während der Zeit von .. 9q,90 ............. Uhr

ui. 1?:99 , uhr, in s! Leo-1h9tg{lt* im Hause c919q1oegm!

(Straße, Hausnummer; ...Ki.fChenp.lAtz.J.. zur Einsicht für die Wahtberechtigten

aufgelegt werden.

Der lYähler kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen Wahlvorschläge abge-

ben, und zwar durch Angabe der Bezeichnung der wahtwerbenden tYählergruppe oder durch

Angabe eines oder mehrerer Wahlwerber des gleichen Wahlvorschlages.

Die Stimmenabgabe und iedes weitere Wahlverfahren entfällt, wenn nur ein einziger Wahl-

vorschlag eingereicht wird.

isrer der Gemeinde 992? sl tgo-1lt91d am ltgll9*g!9
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26. Md 2024 (Unterschrift)



Kundmachung

über die Ausschreibung der Wahl des Jagdausschusses

Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet

. .. ... ... . 3.57.2. St...Leo nh.ard. am . H orne nrvajd . u n d .Wi.l.ha I m. ..

die Gemeinde(n) .....

die Katasrrarsemeindel,ry s-1: Le91!310 am HgTg-*?l! unf wlllalm

Teile der Katastralgemeinde(n)

wird rür S-qnnlg.g ... ... ... , den ... 26 M 
^.i.. "o.

schrieben.

Die Stimmabgabe findet an diesem Tage in St. Leonhard am Hornerwald

[itgl.'g1p1917......... (srraße,Hausnummer)

während der Zeit 
"on 

. Q9,.QQ.......... uhr ti. '! 1,00 ... Uhr statt.

umfassend

ausge-

im Hause

7 7ln den Jagdausschuss sind Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen.

lVahlvorschläge für die Jagdausschusswahl sind spätestens am einundzwanzigsten Tag

nach der Verlautbarung der Wahlkundmachung, das ist bis zum .. ..1. V.al1. .......2o2A....,

12 Uhr bei dem unterzeichneten Bürgermeaster schriftlich einzubringen. Verspätet einge-

brachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahlvorschlag muss die im g 6

Abs. 2 der NÖ Jagdausschuß-Wahlordnung, LGBI. 65O1, aufgezählten Angaben enthalten.

Die für die Wahl des Jagdausschusses zugelassenen Wahlvorschläge werden während der

letzten drei Tage vor Beginn der Wahlhandtung, das ist "o- ..?9,.M?.i.?9?!.. ..... bis

einschfießti.r, ......29,.M?i .. . 2o?1.......,während derZeit von ....qq,99............,. Uhr

ri" 1?:09 . uhr, in 9!.!S-o-llg9{l--lw im Hause cgtgilgqgm! 
.

(Straße, Hausnummerl ...KifChenp.latz.J.. zur Einsicht für die tYahtberechtigten

aufgelegt werden.

Der Wähler kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen UUahlvorschläge abge-

benr und zwar durch Angabe der Bezeichnung der wahlwerbenden tYählergruppe oder durch

Angabe eines oder mehrerer UYahlwerber des gleichen tUahlvorschlages.

Die Stimmenabgabe und jedes weitere Wahlverfahren entfällt, wenn nur ein einziger Wahl-

vorschlag wird.
st.

der Gemeinde 3572 Sl Leo-nhard am Hornerwald
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Angeschlagen am: 12. Februat 2024

Abgenommen am: .?9.. WlJ.?.9?1.

Formblatt 1
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(Unterschrift)



Kundmachung

über die Ausschreibung der Wahl des Jagdausschusses

Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet

... ... ... U ntertautend.or:feramt ...

die Gemeinde(n) ..

die Katasrrarsemeinde(nl u 
ll-e-fr 3 

y!e no o1f9 
13 

m I

Teile der Katastralgemeinde(n)

wird rür S-qnnlg.g . , den ?6 M?i. ro
schrieben.

Die stimmabsabe findet an diesem rase in st, leonhald .9.m 
H9lL9*.?1d

filgl.'glplg!1......... ... (straße,Hausnummer) J

während derZeitvon...0qi.00 uhrbis ..1.:1.,Q.9.. ........ uhrstatt.

, umfassend

.',

ln den Jagdausschuss sind Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen.

Ufahlvorschläge für die Jagdausschusswahl sind spätestens am einundzwanzigsten Tag

nach der Verlautbarung der Wahlkundmachung, das ist bis zum .! Mä'z 
. ... ... . .2O2A. . . .,

12 Uhr bei dem unterzeichneten Bürgermeister schriftlich einzubringen. Verspätet einge-

brachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahlvorschlag muss die im g 6

Abs' 2 der NÖ Jagdausschuß-Wahlordnung, LGBI. 650{, aufgezählten Angaben enthalten.

Die für die Wahl des Jagdausschusses zugelassenen Wahlvorschläge werden während der

letzten drei Tage vor Beginn der Wahthandtung, das ist ro- ..-29,.M?.i.?9?.!.. ...... bis

einschfießti"rt .....?9,.1Y!3i. 2o?4.......,während derZeit von ....qq'99.............. uhr

ui' J?:00 uhr, in g!. leolf'qß/lty im Hause.Gem91nd9gm1..

(Straße, Hausnummer; ... KifChenplatZ.l. zur Einsicht für die Wahtberechtigten

aufgelegt werden.

Der lYähler kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen Wahlvorschläge abge-

benr und zwar durch Angabe der Bezeichnung der wahlwerbenden Wählergruppe oder durch

Angabe eines oder mehrerer tYahlwerber des gleichen Wahlvorschlages,

Die Stimmenabgabe und jedes weitere Wahlverfahren entfällt, wenn nur ein einziger Wahl-

wird.

ermeisrer der Gemeinde 357? 9L Leo-1h.q1fl 3m Hol9rw3ld
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.. ausge-

.. im Hause

K 6 q. 9,1^*,1-
Angeschlagen am:

Abgenommen am!

Formblatt 1
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26. Mai 2024 (Unterschrift)



Kundmachung

über die Ausschreibung der Wahl des Jagdausschusses

Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet

Wolfshoferamt

die Gemeinde(n) .....

dieKatastratgemeinde(n) .. . Wolllt.'glglgml

Teile der Katastralgemeinde(n)

wird rür S-9nn!ag . ....... , den ... f_o u3i

schrieben.

Die srimmabsabe rindet an diesem rase in . 
S!, Lgolhaid g.m H9l9rwald

rirsl'glplel

während der Zeit ror 09,90 uhr bis ...'!.:t.,00-.......... uhrstatt.

',,S^
.. .i: Kref\

Angeschlagen am:

Abgenommen am:

Formblatt 1

1 
-2 

FebryVl2.921

26. Md 2024

, umfassend

im Hause

7 7ln den Jagdausschuss sind Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen.

Wahlvorschläge für die Jagdausschusswahl sind spätestens am einundzwanzigsten Tag

nach der verlautbarung der wahtkundmachung, das ist bis zum .4 M.V12... .....2024.. .,

12 Uh,r bei dem unterzeichneten Bürgermeister schrifttich einzubringen. Verspätet einge.

brachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahlvorschlag muss die im g 6

Abs. 2 der NÖ Jagdausschuß-Wahlordnung, LGBI. 65O1, aufgezählten Angaben enthalten.

Die für die Wahl des Jagdausschusses zugelassenen tUahlvorschläge werden während der

letzten drei Tage vor Beginn der Wahthandlung, das ist no- ..-29,.M?.i.?0?!.. .. ... bis

einschtießti"t ......-29,.M?|. .....2o?4......., während derZeitvon....qq,99... .......... uhr
ui" l?:99 uhr, in 9r lgo-lt'qto{lfu im Hause cem911$99m!

(Straße, Hausnummerl ... Ki.fCh.enplatZ.J.. ........ zut Einsicht für die Wahtberechtigten

aufgelegt werden.

Der Wähler kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen Wahlvorschläge abge-

benr und zwar durch Angabe der Bezeichnung der wahlwerbenden tYählergruppe oder durch

Angabe eines oder mehrerer wahlwerber des gleichen lvahlvorschlages.

Die Stimmenabgabe und iedes weitere UYahlverfahren entfällt, wenn nur ein einziger tyahl.

vorschlag eingereicht wird.

gt.

Der ister der Gemeinde 3572 Sl Leonhard am Hornerwald
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